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(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vor
genommen hat, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus 
entstandenen Schadens verpflichtet.

(3) Ist die Handlung vorsätzlich begangen worden, so 
wird der Täter mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten bestraft.

§ 30
(1) Wer im geschäftlichen Verkehr Waren oder ihre Ver

packung oder Umhüllung oder Ankündigungen, Preislisten, 
Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen od. dgl. 
widerrechtlich mit einer Ausstattung versieht, die innerhalb 
beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleicher oder 
gleichartiger Waren eines anderen gilt oder wer derart 
widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt 
oder feilhält, kann von dem anderen auf Unterlassung in 
Anspruch genommen werden.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vor
genommen hat, ist dem anderen zum Ersatz des darauf 
entstandenen Schadens verpflichtet.

(3) Ist die Handlung vorsätzlich begangen worden, so 
wird der Täter mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten bestraft.

§ 31
(1) Wer im geschäftlichen Verkehr vorsätzlich oder fahr

lässig Waren oder ihre Verpackung oder Umhüllung mit 
einer falschen Angabe über den Ursprung, die Beschaffen
heit oder den Wert der Waren versieht, die geeignet ist, 
einen Irrtum zu erregen oder wer vorsätzlich die so be- 
zeichneten Waren in Verkehr bringt oder feilhält oder die 
irreführende Angabe auf Ankündigungen, Geschäftspapieren 
od. dgl. anbringt, wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis 
bis zu sechs Monaten bestraft, soweit er nicht nach anderen 
Bestimmungen eine schwerere Strafe verwirkt hat.


